
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/2/28 3R26/97h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1997

Norm

MRG §37 Abs3 Z14

ZPO §190

Rechtssatz

Die Unterbrechung eines außerstreitigen Verfahrens nach § 37 Abs.1 MRG (aus Zweckmäßigkeitsgründen) ist nur

wegen eines anderen Verfahrens nach § 37 Abs.1 MRG, § 26 WEG oder § 22 WGG, nicht aber wegen eines anhängigen

Rechtsstreites iSd § 190 ZPO zulässig.

Entscheidungstexte

3 R 26/97h

Entscheidungstext LG ZRS Graz 28.02.1997 3 R 26/97h
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